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Kirche und Staat

Die Kirchen nier dem Grundgesetz, Führung ragenden Einblick in den gegenwärtigen Dis-
und Organısatıion der Streitkräfte iM demo- kussions- un Streitstand des Staatskirchen-
kratisch-parlamentarischen Staat. Berichte VO  »3 rechts der Bundesrepublik Deutschland.
Martın HECKEL un Alexander HOLLERBACH, Listl! S
Georg Christoph VO  3 UNRUH und Helmut
QUARITSCH. Berlin: de Gruyter 1968 27°
(Veröffentlichungen der Vereinigung der eut- WEBER, Klaus Der moderne Staat un die
schen Staatsrechtslehrer. 26.) Brosch 36,—. hatholische Kirche. Laizistische Tendenzen 1mM

Zwel vers  iedene Probleme Aaus dem Be- staatlichen Leben der riıtten Französischen
rel| des Ööftentlichen Rechts bilden 1n der Re- epublık, des rıtten Deutschen Reiches und
ge] den Gegenstand der Beratungen der all- der Volksrepublik Polen Essen: Ludgerus
jJährlichen Versammlung der Vereinigung der 1967 OX 439 Brosch. 48 ,—
Deutschen Staatsrechtslehrer. Auft der Tagung Am Beispiel VO  3 re1l 1n ihrer ıdeologischen
des Jahres 1967 1n Frankturt (4.—7. 10.) refe- Ausrichtung sehr unterschiedlichen Staatswe-
rierten Chr. Unruh (Kiel) un Qua- SCHI1l, der rıtten Französischen Republik, des
ritsch (Bochum) ber die rechtlichen Probleme, rıtten Deutschen Reiches und der Volksrepu-
die die „Führung und Organıiısation der Streit- blik Polen, zeıgt der Vertasser dieser Studie
kräfte 1mM demokratisch-parlamentarischen die Gemeinsamkeiten des Vorgehens dieser
Staat“ aufwirft (157-200; 207-256), während Staaten die katholische Kirche Der
sich (Tübingen) und Hollerbach Autor entwickelt damit 1mM Ergebnis eine Ty-
(Mannheim) 1n iıhren ausführlichen Referaten pologie des modernen la1ızistischen Staates. 1)a
(5—48; 57-101) mM1t dem Thema „Die Kırchen auch die Deutsche Demokratische Republik

dem Grundgesetz“ befaßten einen ausgesprochenen laizistischen Charakter
Heckel fie] dabei die Aufgabe Z 1in seinem tragt, kommt der vorliegenden Untersuchung

weıit ausholenden un tief in die geschichtli- für Deutschland auch eine aktuelle Bedeutupgchen Zusammenhänge eindringenden Vortrag
die mehr grundsätzlichen Aspekte des deut- Unter dem komplexen Phäiänomen des La1i-
schen Staat-Kirche-Verhältnisses entwik- Zzismus verstehen Kırchengeschichte und Staats-
keln, während siıch Hollerbach 1in seinen kırchenrecht den Inbegriff er jener Ma(ß-
MmMIt reichen Literaturangaben belegten Aus- nahmen, die darauf abzielen, neben der
führungen mehr den Brennpunkten der N- Durchführung einer 1n kirchenfeindlichem
wärtigen staatskirchenrechtlichen Auseinander- Sınne verstandenen radikalen Organısato-
SETzZUNgeEN zuwandte. ezüglı des nhalts risch-rechtlichen Trennung VO  } Staat un
dieser beiden Reterate darf auf die eingehende Kırche auch die öllige Ausschaltung der Kır-
Darstellung „Staat und Kırchen 1n der Bundes- chen und Religionsgemeinschaften Aaus dem
republik Dıie Tagung der Deutschen Staats- Bereich des öftentlichen Lebens herbeizu-

tühren.rechtslehrer 1n dieser Zeitschrift 181
129—133, verwiesen werden. Die bei- Die Schulfrage stand 1mM liberalen Frank-

den Referate und die 1mM Anschlufß daran ZW1- reich ebenso w 1e 1m deutschen NS-Staat un
schen den Staatsrechtslehrern geführte Aus- 1M kommunistischen Polen Begınn der
sprache 7— gewähren einen hervor- Auseinandersetzung VOoO  3 Staat un Kirche
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hang VO' 18 bisher der Oftentlichkeit unbe-jeweils 1M Mittelpunkt des Kirchenkampfes.
Die Verweisung der religiösen Orden AauSs dem kannten Aktenstücken Aaus dem deutschen und
Bereich des Schulwesens und schließlich das polnischen Kirchenkampf erganzt wird, sehr

danken. Nıcht LUr der NECUCTECN Kirchen-Verbot jedes Religionsunterrichts und damıt
dıe völlige Ausschaltung der Kirche Aaus dem geschichte, auch dem Staatskirchenrecht eistet

damit wertvolle 1enste. List! S}Erziehungssektor ildete 1in allen Fällen eın
vorrangıges Ziel des laizistischen Staates. Dıie
Kirchen- und Schulpolitik des Deutschen Rei-
ches 1M „Reichsgau Wartheland“, 1n dem das
Reichskonkordat keine Geltung besadfßs, zeıigte, ENGELHARDT, Hanns: Dıie Kirchensteuer 1
wI1e Hıtler nach dem Endsieg auch 1mM „Alt- der Bundesrepublik Deutschland. Bad Hom-
eich“ das Verhältnis VO:  - Staat, Kirche und burg, Berlin, Zürich Gehlen 1968 230 Lw.
Schule „ordnen“ edachte (267 38,—

Wıe die Untersuchung Webers beweist, VOI- Die Kirchensteuer (KıSt) 1st VOrTr allem durch
sucht der laizistische Staat auch, die Kır- die Entscheidungen des Bundesverfassungs-
che durch massıve Eingrifte 1n ıhre Vermögens- gerichts VO 1965 stärker 1n den Blick-
verwaltung und eıine ccharte Überwachung punkt des öffentlichen Interesses gerückt. Sıe
ihrer Finanzen 1n Abhängigkeıit VOoO Staat 1St einerseits einer nehmenden inner-
bringen. In Frankreich scheıterte dieser Ver- un außerkirchlichen Diskussion, andererseits
such weitgehend der Rechtsprechung des ber auch nıcht selten einer durch mangelnden
Conseil d’Etat, des SÖchsten französischen Realismus, unzureichende Sachkenntnis und
Verwaltungsgerichtshof{fs, der für die Regıie- emotionelle Einseitigkeit gekennzeichneten
rung völlig unerwartet einem Bollwerk Kritik ausSgeSEeLZt. Dies alles vollzieht sich auf
der Kirchenfreiheit wurde (75 E 9 Be- dem bewegten Untergrund eines umtassenden
sonders einschneidend und S|  ikanös eNt- Neudurchdenkens des allgemeınen verfas-
wickelte sıch die staatliche Kontrolle des sungsrechtlichen Verhältnisses VO' Staat und
irchlichen Vermögens 1n der Volksrepublik Kirche In dieser Sıtuation 1St A ZUL, daß
Polen Die Geistlichen wurden dort einer Son- Engelhardt das KiıStrecht einer nüchternen,
dersteuerregelung unterworten Durch VO  w} Vereinseitigung freien wissenschaftlichen
die Enteignung des kirchlichen Grundbesitzes, Gesamt-Analyse unterzieht.
die Verstaatlichung des Carıtaswesens und die Wenn INa  o} auch iıne wenıgstens knappe
Unterdrückung der kirchlichen ereine 1st der Schilderung der historischen Wurzeln der
polnische Staat 1n der Lage, jede ihm mi1$- KıSt und zuweilen (z 16, 103 IS 203) eine
jebige Betätigung der Kıirche 1 öffentlichen detailliertere Darstellung des allgemeinen
Leben VO vornherein unmöglich machen. staatskirchenrechtlichen Fundaments der KıSt

Eın wesentlicher Unterschied besteht aller- vermiıssen mag, be1i manchen Einzelproblemen
dings 7zwischen der liberalen rıtten FranzoO- anderer Auffassung se1ın kann und sıch viel-
sischen Republik und dem nationalsozialisti- leicht einen umtassenderen Fußnotenapparat
schen und kommunistischen Herrschaftssystem: und eın Sachverzeichnis wünschen würde, $l

ıne Beseitigung der ede- und Pressefreiheit schmälert das nıcht das Verdienst des Ver-
und damıiıt eın Verbot bzw ıne Gleichschal- fassers ine weithin gültige Auseinander-
eung der kirchlichen und relig1ösen Presse SCETZUNG miıt den zentralen Fragen des KıSt-
kennt die auf Freiheit und Gleichheit aller rechts.
beruhende un! das echt auf E1ıgentum SC- Es 1St ine bedeutsame Ausgangsbasıs für
währleistende Demokratie nicht. das Bu wWenn Engelhardt (16 ( 19

Dem Vertasser 1St tür diese zuverlässig 5C- 20, 30) 1m Gegensatz SA früher herrschenden
arbeitete, reich belegte, mi1t einem umfangrei- Lehre und miıt der jJüngeren Staatskirchen-
chen Literatur- und Quellenverzeichnis AUS- rechtslehre und dem Bundesverfassungsgericht
BESTALLELE Darstellung, die durch eiınen An- die KıS5t als ıne „gemeinsame Angelegenheit
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